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Konzept Teilzeit-Schulkind-Betreuung „Regenbogengruppe“ 
 
  

 

FAMILIENZENTRUM PLANET ZUKUNFT 
Gymnasiumstraße 28, 63654 Büdingen 



Vorwort 

Liebe Sorgeberechtigte, 

mit dem Besuch der Teilzeit-Schulkind-Betreuung des Familienzentrum Planet Zukunft 

nehmen Sie teil an einer Kindergemeinschaftseinrichtung, die mit Nähe und 

Professionalität begleitet wird. 

In unserer Teilzeit-Schulkind-Betreuung ergänzen und unterstützen wir die familiäre 

Erziehung Ihres Kindes. Dabei ist es uns wichtig, Ihr Kind ganzheitlich, 

altersentsprechend und individuell zu fördern. 

Unsere Mitarbeitenden stehen an der Seite Ihrer Kinder und sind zugleich verlässliche 

Partner für Sie als Sorgeberechtigte. Die Basis dieser Partnerschaft wird gebildet 

durch vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Ganz besonders für die Schulanfänger*innen soll ein gelungener Übergang in die 

Schule gestaltet werden. Daher ist es unser Bestreben, den Kindern in unseren 

Einrichtungen das Wohlgefühl eines sicheren Hafens zu geben.  Zudem wollen wir 

allen Kindern eine förderliche Umgebung gestalten. Dazu schafft das Familienzentrum 

eine familiäre Atmosphäre. So wird es ermöglicht, individuelle Bedürfnisse zu 

berücksichtigen, entwicklungsförderliche Erfahrungen zu ermöglichen sowie 

Bildungsprozesse zu begleiten.   

Wir stehen für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Sorgeberechtigten, den 

Mitarbeitenden der Kinderbetreuungseinrichtungen sowie der Verwaltung. Ein offenes 

Ohr für Wünsche und Anregungen, aber auch bei Problemen, ist für uns 

selbstverständlich.  

Diese Konzeption der Einrichtung gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in unsere 

vielfältige pädagogische Arbeit. Unser aufrichtiger Dank gilt allen Mitarbeitenden und 

Mitarbeitern für ihre hervorragende Arbeit. Ihnen und Ihrem Kind wünschen wir eine 

tolle Zeit in der Teilzeit-Schulkind-Betreuung des Familienzentrum Planet Zukunft. 

Mit herzlichen Grüßen 
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1. Das Familienzentrum Planet Zukunft stellt sich vor 

 

1.1 Geschichte/Aufgaben der Einrichtung 

 

Das Familienzentrum Planet Zukunft ist aus dem Modellprojekt „Familienstadt mit Zukunft“ 

in Büdingen entstanden und wurde 2008 eröffnet. 2017 hat die Stadt Büdingen die 

Trägerschaft übernommen. Zudem wird das Familienzentrum vom Hessischen Ministerium 

für Familien, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege finanziell gefördert. 

Das Familienzentrum Planet Zukunft ist ein Haus der Begegnungen für Menschen aller 

Generationen und Kulturen, mit und ohne Behinderung.  

Das Familienzentrum orientiert sich in seinem Handeln an fünf Leitlinien: 

 Kinderbetreuung (Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Pflege) 

 Beratung 

 Information und Bildung 

 Begegnung und Teilhabe 

 Netzwerkarbeit  

 

Die Teilzeit-Schulkind-Betreuung „Regenbogengruppe“ ist seit dem Schuljahr 2020/2021 

ein zusätzliches Angebot im Familienzentrum Planet Zukunft. 

 

1.2 Adresse 

Familienzentrum Planet Zukunft 

Gymnasiumstraße 28 

63654 Büdingen 

06042/9534101 

pz@familienstadt-buedingen.de       

www.familienstadt-buedingen.de  

 

1.3 Bürozeiten Familienzentrum  

Dienstag, Donnerstag und Freitag 8:30-12:00 Uhr 

Donnerstag     14:00-17:00 Uhr 

 

                                

mailto:pz@familienstadt-buedingen.de
http://www.familienstadt-buedingen.de/
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2. Teilzeit-Schulkind-Betreuung  

 

 

 

 

2.1 Betreuungsplätze/Betreuungszeiten/Schließungszeiten 

Die Teilzeit-Schulkind-Betreuung findet in den Räumen des Familienzentrums Planet 

Zukunft statt. Die Betreuung verfügt über 12 Plätze und steht Kindern von der Vorklasse 

und der ersten Grundschulklasse zur Verfügung. Ein Mittagessen wird nicht angeboten. 

Die Schulkind-Betreuung ist an fünf Tagen von 11:15-14:00 Uhr geöffnet. 

 

Die Kosten belaufen sich auf 70,00 Euro pro Monat. Eine Getränkepauschale von monatlich 

2,50 Euro wird ebenfalls erhoben. 

 

 Schließungszeiten 

 

 Weihnachtsschließung an max. acht Tagen vor Weihnachten, zwischen den Jahren 

und in der ersten Woche des neuen Jahres. 

 Gesetzliche Feiertage 

 Brückentage 

 vier pädagogische Tage 

 Betriebliche Veranstaltungen 

 Unabwendbare Reparaturarbeiten 

 

2.2  Team der Teilzeit-Schulkind-Betreuung 

Das Kernteam des Familienzentrums Planet Zukunft besteht aus einer Leitung, drei 

pädagogischen Fachkräften und drei Mitarbeitende auf einer geringfügigen Beschäftigung. 

Alle Mitarbeitende orientieren sich am hessischen Erziehungs- und Bildungsplan und 

nehmen stetig an Fort- und Weiterbildungen und Supervisionen teil. 
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2.3 Tagesablauf/Wochenplan 

 Die Teilzeit-Schulkind-Betreuung findet im Gruppenraum des Familienzentrums statt. 

Weitere Räume (Bratungsraum, Multifunktionsraum) können genutzt werden. 

 Es gibt einen festen Wochenplan, an dem sich die Kinder orientieren können. 

Dieser beinhaltet Zeit für Freispiel, angeleitete Angebote und 

Hausaufgabenbetreuung. 

 Es findet eine regelmäßige Gruppenbesprechung statt, in der die Kinder über ihre 

Belange, Ideen, Regeln, Aktionstage, etc. sprechen können.  

 Die Kinder haben die Möglichkeit ihr mitgebrachtes Essen zu essen. Das 

Familienzentrum bietet kein Mittagessen an. 

 Freitags ist Aktionstag und es findet keine Hausaufgabenbetreuung statt. 

 Für Außenaktivitäten werden Spielbereiche in der Umgebung genutzt. 

 

2.4 Hausaufgabenbetreuung 

Die Hausaufgabenbetreuung ist ein freiwilliges Angebot und findet von Montag bis 

Donnerstag von 13:00-13:45 Uhr statt. Während der Hausaufgabenzeit wird darauf 

geachtet, dass die Kinder in einer ruhigen Atmosphäre lernen, selbständig ihre 

Hausaufgaben zu erledigen. Die Mitarbeitenden unterstützen die Kinder beim Erledigen der 

Hausaufgaben und geben Hilfestellung. 

Hausaufgaben, die in diesem Zeitraum nicht erledigt sind, müssen zu Hause fertiggestellt 

werden. Leseübungen werden ebenfalls zu Hause durchgeführt und werden in der Teilzeit-

Schulkind-Betreuung nicht angeboten. Das Hausaufgabenheft dient zur Mitteilung und zum 

Austausch zwischen Sorgeberechtigten, Lehrkörpern und Mitarbeitenden. Freitags findet im 

Familienzentrum kein Hausaufgabenangebot statt. 

 Die Verantwortung für das Erledigen und die Richtigkeit der Hausaufgaben liegt 

bei den Sorgeberechtigten. 

 

2.5 Regeln für die Kinder 

Die Regeln werden mit den Kindern der Teilzeit-Schulkind-Betreuung ausführlich 

besprochen und mit ihnen weiterentwickelt. Die Grundlagen unserer Regeln für die Kinder 

bilden folgende Ziele: 

 Achtsamkeit 

 Dialogfähigkeit 

 Respekt und Wertschätzung 
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 Demokratiefähigkeit 

 Ordnung und Verlässlichkeit 

 Gleichheit 

 

2.6 Ferienspiele 

In den gesetzlich festgelegten Oster- und Herbstferien, sowie in den ersten drei Wochen der 

Sommerferien findet keine Teilzeit-Schulkind-Betreuung statt. Das Familienzentrum bietet 

Ferienspiele für Kinder aus Büdingen im Grundschulalter an, zu dem ihr Kind nach 

erfolgreicher Anmeldung teilnehmen kann. 

In den Weihnachtsferien bietet die Einrichtung eine Notbetreuung an.  

 

2.7 Vorbereitung/Eingewöhnung 

Das Vertrauensverhältnis zwischen Mitarbeitenden, Sorgeberechtigten und Kindern wird 

aufgebaut, um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Das Kind wird Teil der Gruppe und 

erfährt durch die Mitarbeitenden Orientierung, Verlässlichkeit und Begleitung. 

In den ersten zwei Wochen, nach Beginn des neues Schuljahres, werden die Kinder von 

der Schule abgeholt und ins Familienzentrum begleitet, damit sie den vorgegebenen 

Schulweg kennenlernen und diesen dann zukünftig selbständig gehen können.  

 

3. Pädagogische Haltung 

 

3.1 Merkmale der pädagogischen Arbeit 

In der Teilzeit-Schulkind-Betreuung wird situationsorientiert gearbeitet. Die Themen der 

Kinder stehen dabei im Mittelpunkt. Partizipation ist ein elementarer Teil unserer 

pädagogischen Arbeit. Die Kinder können sich aktiv am Gruppengeschehen beteiligen. Die 

Mitarbeitenden räumen ihnen ein alters- und entwicklungsgerechtes Maß an Mitbestimmung 

ein, wie z.B. Planung und Mitgestaltung des Alltages, Fortschreibung der Gruppenregeln, 

Raumgestaltung usw. In einer Gruppenbesprechung können sie ihre Belange, Wünsche und 

Ideen äußern. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich eigenverantwortlich und selbständig 

in einer gemeinschaftlichen Atmosphäre frei zu entfalten und bekommen in der Betreuung 

Raum für Entscheidungen, Absprachen und Planungen. 
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Weitere Ziele unserer pädagogischen Arbeit: 

 Selbständigkeit fördern 

 Eigenverantwortung 

 Stärkung des Selbstwertgefühls 

 Wertevermittlung 

 Entwicklung der Sozialkompetenz 

 

3.2 Die Rolle der Mitarbeitenden 

Die Mitarbeitenden sehen es als Aufgabe, die Entwicklungsprozesse der Kinder zu begleiten 

und zu unterstützen. Voraussetzung für die Vermittlung von sozialen Kompetenzen ist eine 

intensive Gruppen- und Beziehungsarbeit.  

Die Mitarbeitende der Teilzeit-Schulkind-Betreuung sehen sich nicht nur als 

Bezugspersonen, sondern auch als Lernbegleitende, Vorbilder, Unterstützende, 

Motivierende, Spielbegleitende, Tröstende, Zuhörende, Geschichtenerzählende u.v.m.  

Eine wertschätzende Beziehung zu den Kindern und Sorgeberechtigte steht dabei im 

Vordergrund. 

 

3.3 Beschwerdemanagement 

Das Beschwerdemanagement ist Teil des Prozesses der Partizipation im Familienzentrum 

Planet Zukunft. 

Kinder in unseren Betreuungsangeboten haben das Recht sich bei Unrechtsempfinden zu 

beschweren. Aus diesem Grund ist es wichtig, ein vertrauensvolles und unterstützendes 

Umfeld für Kinder zu schaffen. Die Mitarbeitenden nehmen Beschwerden der Kinder ernst 

und sind jederzeit für alle Anliegen ansprechbar. 

Beschwerden über andere Kinder, Mitarbeitende oder Alltagssituationen stehen immer an 

erster Stelle. Die Mitarbeitenden hören den Beschwerden aufmerksam zu und versuchen 

gemeinsam mit allen Beteiligten nach adäquaten Lösungen zu finden. Zudem haben sie die 

Möglichkeit mit bestimmten Hilfsmitteln, wie z.B. Gefühlskarten oder Gefühlsbarometer, ihre 

Gefühle zum Ausdruck zu bringen. 

In der wöchentlichen Gruppenbesprechung haben die Kinder die Möglichkeit ihre 

persönlichen Alltagsthemen, Wünsche oder Beschwerden in der Gruppe vorzustellen.  
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3.4 Kinderschutz/Paragraf 8a SGB VIII 

Die Kurzzeit-Schulkind-Betreuung des Familienzentrums Planet Zukunft hat die Aufgabe, 

die Entwicklung von Kindern zu fördern und sie zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten 

zu erziehen. Dazu gehört auch, Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Die 

Mitarbeitenden sind verpflichtet, jedem Anschein von Vernachlässigungen, Misshandlungen 

und sexuellem Missbrauch von Kindern nachzugehen.  

Insbesondere mit der Einführung des Paragrafen 8a SGB VIII (8. Sozialgesetzbuch) erhielt 

der Kinderschutz nochmals eine besonderes Augenmerk. Der Träger von 

Kindertageseinrichtungen und das Jugendamt sind dabei im Interesse der zu schützenden 

Kinder zu einer engen und kooperativen Zusammenarbeit verpflichtet. 

Ein Gewaltschutzkonzept sowie ein Sexualpädagogisches Konzept sind vorhanden. 

 

 

4. Elternarbeit 

 

4.1 Allgemeine Informationen 

 Falls Ihr Kind einmal nicht die Kurzzeit-Schulkind-Betreuung besucht, bitten wir Sie 

bis spätestens 11 Uhr unter der Tel.-Nr. 06042/9534101 anzurufen. Der 

Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört. 

 Treten Krankheitsfälle im Laufe des Tages auf, werden Sie umgehend informiert und 

müssen Ihr Kind abholen. 

 Bitte achten Sie darauf, Ihr Kind pünktlich um 14 Uhr abzuholen. 

 Um Unruhe zu vermeiden bitten wir Sie, Ihr Kind nicht während der 

Hausaufgabenzeit abzuholen. Falls Sie Ihr Kind jedoch vor 14 Uhr abholen müssen, 

teilen Sie uns dies im Vorfeld mit. 

 Für beschädigte Sachen Ihres Kindes übernehmen wir keine Haftung. 

 Die „Stay-Informed-App“ benutzen wir für Informationsweitergabe. 

 

 Sorgeberechtigte sind verpflichtet die „Stay-Informed-App“ zu installieren, 

regelmäßig zu nutzen sich über aktuelle Informationen auf dem Laufenden zu 

halten. 
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4.2 Ziele der Zusammenarbeit 

Die Mitarbeitende des Familienzentrums Planet Zukunft gehen mit den Sorgeberechtigte 

eine Erziehungspartnerschaft ein. Fundament einer guten Zusammenarbeit ist die 

Entwicklung gegenseitigen Vertrauens und eine wertschätzende Kommunikation. 

Sorgeberechtigte und Kinder sollen sich im Familienzentrum willkommen und wohl fühlen. 

Auch bei unterschiedlichen Sichtweisen ist es das Ziel, zum Wohle des Kindes, 

lösungsorientiert zu arbeiten. 

 Bei Anliegen oder Anregungen kommen Sie gerne auf unser pädagogisches 

Fachpersonal zu.  

 

4.3 Aufsichtspflichten 

Die Aufsichtspflicht der Mitarbeitenden in der Teilzeit-Schulkind-Betreuung beginnt mit dem 

Eintritt in das Gebäude des Familienzentrums Planet Zukunft und sofortigem Melden des 

Kindes beim Personal. Sie endet mit der Übernahme der Kinder durch die Sorgeberechtigte 

oder abholberechtigte Personen oder beim eigenständigen Verlassen des Gebäudes zum 

Betreuungsende. 

Abholende Geschwister müssen mindestens 14 Jahre alt sein. 

Die Aufsichtspflicht der Sorgeberechtigten besteht auch bei Veranstaltungen im Haus 

 

4.4 Elterngespräche 

Vor dem Besuch der Teilzeit-Schulkind-Betreuung werden in einem sogenannten 

Erstgespräch persönliche, organisatorische und sonstige Schulkindthemen besprochen. 

Gewünscht ist zudem ein regelmäßiger Austausch, z.B. zwischen „Tür und Angel“. 

Informationen erhalten Sie über die „Stay-Informed-App“ oder auch am Elternabend. 

Wir stehen für Elterngespräche zur Verfügung. Terminvereinbarungen sind mit dem 

pädagogischen Fachpersonal vorher zu vereinbaren.  

 

4.5 Elternbeirat 

In der Teilzeit-Schulkind-Betreuung werden von den Sorgeberechtigten zwei 

Elternvertretende gewählt.  
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Die Vorsitzenden des Stadtelternbeirats werden gebeten, die Belange der Sorgeberechtigte 

aus der Teilzeit-Schulkind-Betreuung mit zu vertreten.  

 

4.6 Beschwerdemanagement 

Die Mitarbeitenden und die Leitung des Familienzentrums Planet Zukunft sind stets offen 

gegenüber mündlicher oder schriftlicher konstruktiver Kritik oder Beschwerden. Dabei ist 

den Mitarbeitenden ein respektvoller Umgang wichtig.  

Das Familienzentrum Planet Zukunft sieht Beschwerden als Gelegenheit zur Verbesserung 

und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit. 

 

4.7 Infektionsschutzgesetz/Masernschutzgesetz 

Generell beim Besuch des Familienzentrums Planet Zukunft ist/sind bei Verdacht oder 

Auftreten von ansteckenden Krankheiten/meldepflichtigen Krankheiten  

gem. § 34 Infektionsschutzgesetz beim Kind oder in der Wohngemeinschaft des Kindes 

unverzüglich der Leitung des Familienzentrums Mitteilung zu machen. Es ist auch darauf zu 

achten, dass auch erkrankte Geschwisterkinder während einer ansteckenden Erkrankung 

die Einrichtung nicht betreten dürfen. Das Familienzentrum darf erst wieder besucht werden, 

wenn der Stadt Büdingen eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.  

 

Siehe Merkblatt Infektionsschutzgesetz! 

 

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten beim Menschen. 

Seit dem 01. März 2020 gilt das Gesetz zum Schutz vor Masern. Alle Kinder, die in einer 

Kinderbetreuungseinrichtung betreut werden, müssen einen Impfnachweis erbringen. 

Kinder, für die kein ausreichender Nachweis über den Masernschutz vorliegt, dürfen nur in 

Ausnahmefällen in Einrichtungen betreut werden. 

 

Siehe Merkblatt Masernschutzgesetz!  

 

 

 

 

 

4.8 Datenschutz 
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Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig, weshalb Sie die Datenschutzerklärung im 

Familienzentrum einsehen können. Der gesetzlich vorgeschriebene 

Datenschutzbeauftragte für die Stadt Büdingen ist: 

 

de-bit Computer-Service GmbH 

Seestraße 11 

63571 Gelnhausen 

Telefon: 06051 916751800 

E-Mail: datenschutz@de-bit.de 

 

mailto:datenschutz@de-bit.de

